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Ungepflegte Platzfläche an der Lyoner Passage in Chorweiler 

In der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler vom 06.06.2013 wurde unter TOP 7.1.6 eine Stel-
lungnahme der Verwaltung zum Zustand des oben genannten Grundstücks abgegeben.  
 
Bezirksvertreter Herr Neumann von der CDU-Fraktion teilt mit, dass immer noch Stümpfe vorhanden 
sind und sich insbesondere die gesamte Fläche in einem sehr ungepflegten Zustand befindet und 
fordert daher die Verwaltung auf:  

1.) mit dem Eigentümer Kontakt aufzunehmen  
2.) und diesen zu bitten die Fläche in einen ansehnlichen Zustand zu bringen.  

 
Hierzu teilt die Verwaltung mit:  
Die Zuständigkeit der Verwaltung beschränkt sich darauf, dass von Grundstücken keine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Solche Gefahren zu vermeiden oder zu beseitigen 
kann mit bauaufsichtsrechtlichen aber auch allgemeinen ordnungsbehördlichen Mitteln geschehen. 
 
Nach zwei weiteren Ortsbesichtigungen wurde festgestellt, dass zurzeit von dem Grundstück keine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. 
 
Die Verschönerung eines Grundstücks kann daher nicht mit den beschriebenen ordnungsbehördli-
chen Mitteln verlangt werden.  
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